
Bericht über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 11.02.2021 

 
 
TOP 3: Bauantrag 
 -Baugesuch zur Aufstockung eines Einfamilienwohnhauses, Errichtung einer 

Terrassenüberdachung im Erdgeschoss und einer Terrasse auf die bereits be-
stehende Garage auf Flst.-Nr. 3642, Lettenweg 3 

 
Einstimmiger Beschluss: 

Für das Bauvorhaben Aufstockung eines Einfamilienwohnhauses, Errichtung einer Ter-
rassenüberdachung im Erdgeschoss und einer Terrasse auf die bestehende Garage, 
auf Flst.-Nr. 3642, Lettenweg 3 und der beantragten Befreiung „Terrassenüberdachung 
im Erdgeschoss auf eine Tiefe von max. 2,50 m“ wird auf der Grundlage des B-Plans 
„Rebenstraße“ vorbehaltlich der Zustimmung der Fachbehörden zugestimmt. 

 
-------------------------------------- 

 
TOP 4: Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2021 

- Beratung und Beschlussfassung 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung i. V. m. § 18 GKZ hat der Gemeinderat am 
16.01.2020 in öffentlicher Sitzung folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 
beschlossen: 
 
Einheitlicher Beschluss: 
 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 
                                                                                                                                                      
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung i. V. m. § 18 GKZ hat der Gemeinderat am 11.02.2021 in 
öffentlicher Sitzung folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen: 
 
 
 

§ 1 
ERGEBNISHAUSHALT UND FINANZHAUSHALT 

 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 6.053.470 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 6.118.160 

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von -64.690 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 

1.5 veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von -64.690 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 0 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von -64.690 

 



2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen EUR 
 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.682.220 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 5.382.300 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender  
      Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

299.920 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 1.181.190 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.200.430 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus  
      Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

-2.019.240 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  
      (Saldo aus 2.3 und 2.6) 

-1.719.320 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.520.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 41.400 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus  
        Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

1.478.700 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,  
        Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von  

-240.620 

 
§ 2 

KASSENKREDITERMÄCHTIGUNG 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000,00 €. 
festgesetzt. 
 

§ 3 
REALSTEUERSÄTZE 

 
Die Steuersätze werden festgesetzt 
1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H. 
    der Steuermessbeträge. 
 

§ 4 
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von  
Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen)  
wird festgesetzt auf                     1.000.000,00 €. 
 

§ 5 
KREDITERMÄCHTIGUNG 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 1.520.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 6 
STELLENPLAN 

 
Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 

 
-------------------------------------- 



TOP 5: Informationen zur geplanten Kindergartenerweiterung 
 

Es erfolgte kein Beschluss, da nur Sachstandsbericht. 

 

                                                        -------------------------------------- 
                                                                                              


